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rzcr. Man rechnet aber auch nach Thalern, Speciestha-
lern und Ducaten. Jetzo ist der Churfürst vor die Verbes¬
serung des Münzwesens besonders besorgt.

§. IX.
Von den auswärtigen Ländern.

Aufer Churbayern besitzt der Churfürst: i) Die alte
Gberpfah. 2) Die Landgrafschaü Leuchtenberg. 3) Die
Grafschaft Suhberg. 4) Die Herrschaft pyubaum. 5)
Die Vestung Rotenberg. 6) Das Fürstenthum Mindel-
heim. 7) Die Grafschaft Hohenwaldeck, Schwa¬
beck , Helfenstcin, Brcitencch, und 8) die Grafschaft
wiesenstaig. (Siehe unten den IV. Hauprabschn. II. Cap.
7. Abfchn.

§. X.
Von den Ansprüchen.

Ansprüche macht Churbayern: 1) Auf alle Lander, die
zu Bayern vormals gehöret haben, als Mesterreich,
Rarnthen, Lrain, und Tyrol. Allein diese Anforderung
ist durch den Frieden zu Füssen 1745. abgethan worden. 2)
Auf die Stadt Regcnspurg. 3) Auf die pfah am Rhein.
4) Auf -Holland, Seeland und Hennegau und 5) auf
Mirándola und Concordia.

§. XI.
Von dem Wappen.

Das Wappen ist ein qvadrirtcr Schild, mit einem Mit¬
telschilde. Der Miktelschild hat einen güldenen Reichs¬
apfel , die beyden ausern Qvartiere sind von Silber und
Blau geweckt und die beyden inner» Qvartiere haben einen
güldenen Löwen mit einer rothcn Krone.

§. XII.
Von den Ritterorden.

In Bayern ist nicht mehr als der Ritterorden von St.
Georg bekannt.

§. XIII.
Von der alten Geographie.

In den ältesten Zeiten hies Bayern VlICOLblCiV, wel¬
ches hernach eine römische Provinz wurde. Die alten Dojer


